
3878 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 6. Juni 1990 betreffend ein Bundesgesetz 

über die Vermeidung und Behandlung von Abfällen, mit dem das Chemikaliengesetz, 

BGBI. Nr. 326/1987, das Bundesstatistikgesetz, BGBI. Nr. 91/1965, die Gewerbeord

nung 1973, BGBI. Nr. 50/1974, das Altlastensanierungsgesetz, BGBI. Nr. 299/1989, 

das Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz, BGBl. Nr. 79/1987, und das Um

weltfondsgesetz, BGBI. Nr. 567/1983, geändert werden (Abfallwirtschaftsgesetz -

AWG) 

Änderungen gegenüber dem Gesetzesbeschluß in 1348/NR der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand gegenüber 

dem Gesetzesbeschluß in 1348/NR der Beilagen zu den Stenographischen Protokol

len des Nationalrates, XVII. GP, folgende Änderungen beschlossen: 

1.) Im § 8 Abs. 1 ist in den Wörtern "abzusehen" und "festzusetzen" jeweils die 

Silbe "zu" zu streichen. 

2.) In Art. I wird nach § 35 Abs. 5 folgender Abs. 6 angefügt, wobei der bisherige 

Abs. 6 die Absatzbezeichnung "(7)11 erhält: 

(6) Sofern ein Entsorgungspflichtiger nicht feststellbar ist oder zur Entsorgung 

nicht verhalten werden kann und die Ausfuhr der Abfälle vor dem 1. Jänner 1989 

sowie deren Wiedereinfuhr vor dem 1. Jänner 1990 erfolgte, wird der Bundesmini

ster für Umwelt, Jugend und Familie ermächtigt, die für die Entsorgung im Inland 

erforderlichen Aufträge zu erteilen, aus den Mitteln des Umwelt;- und Wasserwirt

schaftsfonds hisichtlich der mit der Entsorgung dieser Abfälle verbundenen Kosten 

in Vorlage zu treten und dem Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds die Kosten, für 

die dieser in Vorlage getreten ist, zu refundieren. 

3.) Im Art. VIII Abs. 1 lautet wie folgt: 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern im folgenden nicht anderes bestimmt wird, 

mit 1. Juli 1990 in Kraft. Die §§ 12 bis 14, 16, 24, 25 und 34 bis 37 treten mit 1-

Jänner 1991 in Kraft; § 35 Abs. 6 tritt mit 1. Jänner 1988 in Kraft. 

4.) Im Art. I lautet § 43 wie folgt: 

§ 43. Die mit Art. VIII der Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1988, BGBI. Nr. 

685/1988, in das Bundesrecht übergeleiteten landesrechtlichen Vorschriften hin

sichtlich gefährlicher Abfälle treten mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes außer 
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Kraft. Soweit sich die landesrechtlichen Vorschriften auf die Sammlung von 

Problemstoffen beziehen, treten diese mit 1. Jänner 1991 außer Kraft. 

5.) Im Art. I lautet § 39 Abs. 1 lit. a Z 1: 

1. die Tätigkeit eines Abfall(Altöl-)sammlers oder Abfall(Altöl)-behandlers ausübt, 

ohne im Besitz der gemäß § 15 Abs. 1 erforderlichen Erlaubnis zu sein, oder sie 

entgegen § 15 Abs. 5 und 6 oder nach einer Entziehung gemäß § 15 Abs. Bausübt; 

6.) Im Art. ) lautet § 7 ABs. 10: 

(10) Die Erhebung des Verwertungs- und Entsorgungsbeitrages obliegt dem Umwelt

und Wasserwirtschaftsfonds. Dieser hat die §§ 19 Abs. 2, 24 Abs. 1 lit. a, 81, 101 

Abs. 1, 119, 141 Abs. 1, 143,144, 146, 184, 210, 211, 224, 226 bis 229 und 235 BAG 

sinngemäß anzuwenden. 
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